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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt und Kollegen haben 
am 15.5.1991 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

mit der Nr. 1114/J, betreffend Trinkmilchverpackung gerichtet, 

die folgenden wortlaut hat: 

"1. Ist Ihrem Ressort das Ergebnis der offiziellen Vergleichs­

studie zwischen Glasflasche und Tetrapak bei Trinkmilch be­

kannt? 

2. Welche Konsequenzen hat Ihr Ressort aus dieser Studie be­

reits gezogen? 

3. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um die österreichi­

sche Molkereiwirtschaft zur umstellung auf Trinkmilchver­

packung in Glasflaschen zu veranlassen? 
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4. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um die österreichi­

sche Molkereiwirtschaft zur preiswahrheit zu veranlassen 

und die tatsächlichen verpackungskosten für Glasflasche und 

Tetrapak richtig zu kalkulieren? 

Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Einleitend muß darauf hingewiesen werden, daß die vorliegenden 

Ergebnisse der Untersuchungen und Berechnungen über die Umwelt­

auswirkungen durch Verwendung von 1,0 I-Mehrweg und 1,0 I-Ver­

bundkartonverpackungen für pasteurisierte Trinkmilch im Versor­

gungsgebiet der GROMO-Dornbirn nur die Teilbereiche Abfüllung, 

Distribution (Transport), Einzelhandel und Verbrauch umfassen. 

Sie schließen die Bereiche Rohstoffgewinnung, Packstoff- und 

Packmittelproduktion sowie Entsorgung nicht mit ein. Insofern 

dürfen die Ausführungen der studie nicht als ökologische Bewer­

tung beider Verpackungssysteme, sondern nur als vergleich ihrer 

Auswirkungen in den angeführten 'reilbereichen gesehen werden. 

Die Datenbasis der Studie bezieht sich auf die besonderen Ver­

hältnisse eines Molkereibetriebes und dessen Versorgungsgebiet 

(GROMO-Dornbirn), weshalb eine Übertragung auf andere Molkerei­
betriebe, insbesondere solche anderer Größenordnung und .Versor­

gungsstruktur, ohne vorherige Überprüfung nicht zulässig ist. 

Zu Frage 1: 

Das Ergebnis dieser Studie ist im Bundesministerium für Land­

und Forstwirtschaft bekannt. 

Zu den Fr~gen 2 und 3: 

Dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft kommt keine 

Vollzugszuständigkeit hinsichtlich der Art der Milchverpackung 

zu. Diese liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich der 

Molkereien. 
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Zu Frage 4: 

Nach Angaben des Milchwirtschaftsfönds entsprechen die Ver­

braucherpreise für Flaschenmilch einerseits und Milch in Ver­

bundkartonverpackung andererseits im wesentlichen dem in der 

zitierten Studie dargestellten Verhältnis der Manipulationskos­

ten der Molkereien. Eine Förderbarkeit der Trinkmilchdistribu­

tion in Mehrweg-Pfandflaschen aus Ansätzen des Bundesministe­

riums für Land- und Forstwirtschaft ist derzeit nicht gegeben. 

Der Bundesminister: --~ ~ ~ ,-
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